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Genetec DSGVO Datenverarbeitungs-
Vereinbarung 

WICHTIGE IMFORMATION 

Der Zweck dieser Datenverarbeitungs-Vereinbarung ist es, es unseren Kunden zu ermöglichen, als Teil ihres Zugriffs 
und ihrer Nutzung von Genetec Produkten und Dienstleistungen die Anforderungen der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (allgemein bekannt als ‘DSGVO’) einzuhalten. Die Neuregelung wird am 25. Mai 2018 in Kraft treten 
und wird Organisationen in aller Welt zusätzliche Forderungen auferlegen, wenn diese als Teil ihrer Produkte, 
Dienstleistungen oder Transaktionen auf jegliche personenbezogene Daten über Individuen, die durch die DSGVO 
geschützt werden, Zugriff haben, diese speichern, nutzen oder anderweitig verarbeiten. 

Um unsere entsprechenden Bemühungen um Regelkonformität zu erleichtern, haben wir dieses Dokument vorab 
unterzeichnet und es auf unserer Internetseite bereitgestellt. Um diese Datenverarbeitungs-Vereinbarung zu 
vervollständigen und um sicherzustellen, dass sie bindend ist und, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
DSGVO, zwischen Genetec und ihren Kunden Anwendung findet, muss jeder Kunde das Kunden-
Identifikationsformular ausfüllen (siehe unten), es unterzeichnen und die fristgemäß ausgefüllte Kopie per Email 
(gdpr@genetec.com) an Genetec übersenden. Diese Datenverarbeitungs-Vereinbarung wird zum Zeitpunkt des 
Erhalts einer gültig ausgefüllten Kopie an dieser Emailadresse rechtsgültig. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieses Dokument in seiner Originalversion in Englisch verfasst wurde und für die 
Nutzung durch unsere Kunden übersetzt wurde. Im Falle jeglicher Widersprüchlichkeit oder Diskrepanz zwischen 
dieser übersetzten Version und der englischen Urform, haben die in der englischen Originalversion festgesetzten 
Bedingungen Vorrang. 

Diese Genetec DSGVO Datenverarbeitungs-Vereinbarung (die “DVV”) ist eine rechtsgültige Vereinbarung, die die 
Geschäftsbedingungen festlegt, zu denen Genetec Inc., ein kanadisches Unternehmen mit Geschäftssitz in 
2280 Alfred-Nobel Blvd., Montreal, QC, H4S 2A4, Kanada (“Genetec”), und die Person oder die in der Tabelle 
benannte Organisation (siehe unten) (der “Kunde”) vereinbaren, dass sie die Verantwortung für die Verarbeitung 
Personenbezogener Daten gemäß den Anforderungen des EU Datenschutzgesetzes teilen (die Bedingungen werden 
unten definiert), wenn der Kunde auf Genetec Produkte und Dienstleistungen Zugriff hat und nutzt (jedes ein “Produkt”) 
(und/oder deren eigene Kunden oder Nutzer) unter dem Kundenvertrag (wie unten definiert).  

1. Definitionen 

In dieser DVV sollen die folgenden Begrifflichkeiten die ihnen unten zugewiesenen Bedeutungen haben, außer wenn 
sie an anderer Stelle in diesem Dokument definiert werden: 

1.1. “Verantwortliche” soll die Bedeutung haben, die einem solchen Begriff in den EU Datenschutzgesetzen 
zugewiesen wurde; 

1.2. “Kundenvertrag” ist eine schriftliche Geschäftsvereinbarung zwischen dem Kunden und Genetec, in der 
Genetec vereinbart, dem Kunden (und/oder deren eigenen Kunden oder Nutzern) ihre Produkte zur Verfügung 
zu stellen und, im Zusammenhang damit, kann es für Genetec notwendig sein, Personenbezogene Daten von 
Betroffenen Personen unter den EU Datenschutzgesetzen zu Verarbeiten.  

1.3. “EU Datenschutzgesetze” bezieht sich auf die Regularien (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rats vom 27. April 2016 über den Schutz von Individuen bezüglich der Verarbeitung Personenbezogener 
Daten und der freien Bewegung solcher Daten sowie auf die aufhebende Anordnung 95/46/EC (Datenschutz-
Grundverordnung) und die zutreffenden Gesetze für Privatsphäre und EU Datenschutz eines jeden relevanten 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union und/oder des Europäischen Wirtschaftsgebietes (jeder ein 
“Mitgliedsstaat”). 

1.4. “Personenbezogene Daten” meinen jegliche Informationen, die mit einer identifizierten oder identifizierbaren 
Person (‘Betroffene Person’) verbunden sind. Ein identifizierbares Individuum ist jemand, der direkt oder 
indirekt identifiziert werden kann speziell durch Referenz auf eine Kennung wie zum Beispiel ein Name, eine 
Identifikationsnummer, Ortsdaten, eine Onlinekennung oder auf einen oder mehrere Faktoren, die für die 
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physische, physiologische, genetische, mentale, ökonomische oder soziale Identität der betroffenen Person 
spezifisch sind; 

1.5. “Verarbeiten”, “Verarbeitung” und andere ähnliche Worte meinen jeglichen Vorgang oder Gruppe von 
Vorgängen, die an Personenbezogene Daten oder an Gruppen Personenbezogener Daten vorgenommen 
werden – egal ob in automatisierter Weise wie zum Beispiel Sammlung, Aufnahme, Organisation, 
Strukturierung, Speicherung, Anpassung oder Veränderung, Aufrufung, Konsultation, Nutzung, Offenlegung 
durch Übertragung, Verbreitung oder anderweitige Nutzbar-Machung, Ausrichtung oder Kombination, 
Beschränkung, Löschung oder Vernichtung oder nicht; 

1.6. “Auftragsverarbeiter” meint ein Individuum oder eine Person, eine öffentliche Behörde, eine Agentur oder 
eine andere Einrichtung, die im Auftrag des Verantwortlichen Personenbezogene Daten Verarbeitet; 

1.7. "Besondere Kategorie Personenbezogener Daten" soll die Bedeutung haben, die einem solchen Begriff in 
den EU Datenschutzgesetzen zugewiesen wurde; 

1.8. "Eingereichte Daten" meint jegliche und alle Personenbezogenen Daten, die der Kunde einreicht, hochlädt 
oder anderweitig dazu führt, dass Genetec sie Verarbeitet in Verbindung mit dem Zugriff auf oder der Nutzung 
des Kunden jeglichen Produktes - direkt oder indirekt durch deren eigene Kunden oder Nutzer. 

1.9. "Sub-Auftragsverarbeiter" meint ein Individuum oder eine Person, eine öffentliche Behörde, eine Agentur oder 
eine andere Einrichtung, die den Auftragsverarbeiter bei der Verarbeitung Personenbezogener Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen unterstützt; 

2. Anwendung des Kundenvertrags und der Bedingungen 

2.1. Diese DVV wurde von Genetec vorab unterzeichnet. Um diese DVV zwischen Genetec und dem Kunden zur 
Anwendung zu bringen, muss der Kunde das Kunden-Identifikationsformular (siehe unten) vollständig und 
korrekt ausfüllen, diese DVV unterzeichnen und sie per Email bei Genetec einreichen, unter gdpr@genetec.com. 
Diese DVV wird in Kraft treten und wird zwischen Genetec und dem Kunden zur Anwendung kommen, sobald 
Genetec die gültig ausgefüllte und gegengezeichnete Kopie dieser DVV unter der oben-genannten Adresse 

erhält (“Zeitpunkt des Inkrafttreten”).  

2.2. Diese DVV wird angewandt mit Bezug auf Genetecs Verarbeitung Eingereichter Daten unter einem 

Kundenvertrag per dem späteren der folgenden Daten (der “Zeitpunkt der Anwendung”): (a) der Zeitpunkt des 
Inkrafttreten des vorliegenden Dokuments; und (b) der Zeitpunkt des Inkrafttreten des relevanten 
Kundenvertrags. 

2.3. Diese DVV soll als eingearbeitet angesehen werden und einen wesentlichen Bestandteil eines jeden 
Kundenvertrags bilden per dem Zeitpunkt der Anwendung und sie wird gelten für Genetecs Verarbeitung 
Eingereichter Daten unter einem solchen Kundenvertrag in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU 
Datenschutzgesetze. Der Kundenvertrag steckt den Gegenstand, die Natur und den Zweck der Verarbeitung ab 
sowie die Art der Personenbezogenen Daten und die Kategorien der entsprechend Betroffenen Person. 

2.4. Diese DVV wird bezüglich der Verarbeitung Eingereichter Daten unter jedem Kundenvertrag in Kraft bleiben, bis 
ein solcher Kundenvertrag gekündigt wird oder ausläuft. 

2.5. Im Falle eines jeglichen Konfllikts oder jeglicher Widersprüchlichkeit zwischen den Bestimmungen der DVV und 
denen des Kundenvertrags werden die Bestimmungen der DVV den Vorrang erhalten.  

3. Beziehung zu den Parteien 

3.1. Innerhalb des Rahmens dieser DVV wird Genetec entweder als Auftragsverarbeiter oder als Sub-
Auftragsverarbeiter agieren. Genetecs Funktion als Auftragsverarbeiter oder als Sub-Auftragsverarbeiter wird 
von der Funktion des Kunden und den Kunden des Kunden bestimmt. Wenn der Kunde der Verantwortliche ist, 
dann soll Genetec der Auftragsverarbeiter sein, und wenn der Kunde im Auftrag seiner eigenen Kunden der 
Auftragsverarbeiter ist, dann soll Genetec der Sub-Auftragsverarbeiter für den Kunden sein. Dafür setzt der 
Kunde Genetec als seinen Auftragsverarbeiter oder als seinen Sub-Auftragsverarbeiter (wie angebracht) für die 
Verarbeitung Eingereichter Daten im Namen des Kunden ein, für den Zweck und in dem Rahmen, der in jedem 
Kundenvertrag und in dieser DVV beschrieben ist (oder wie anderweitig schriftlich von den Parteien vereinbart).  

3.2. Jede Partei, agierend in ihrer Kapazität als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter oder Sub-
Auftragsverarbeiter (wie angebracht), soll die Verpflichtungen einhalten, die unter den EU Datenschutzgesetzen 
zur Anwendung kommen. 
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4. Verarbeitung Eingereichter Daten 

4.1. Der Kunde ist verantwortlich für die Identifizierung und Erhaltung der rechtlichen Begründung für die 
Verarbeitung der Eingereichten Daten durch Genetec unter dieser DVV und jedem Kundenvertrag entsprechend 
den Anforderungen der EU Datenschutzgesetze. Wenn machbar, darf der Kunde keinerlei Besondere 
Kategorien Personenbezogener Daten zur Verarbeitung an Genetec offenlegen (und darf keinen seiner Kunden 
oder Nutzern die Offenlegung erlauben). 

4.2. Genetec soll nur Eingereichte Daten Verarbeiten, um auf die dokumentierten Anweidungen des Kunden hin, die 
Produkte zu bieten – außer wenn anderweitig durch entsprechendes Recht erforderlich. Genetec wird den 
Kunden vor der Verarbeitung informieren, falls eine derartige rechtliche Forderung besteht, außer wenn das 
Gesetz Genetec die Informierung untersagt wie zum Beispiel aus Gründen des öffentlichen Interesses. Der 
Kunde instruiert Genetec hiermit, die Eingereichten Daten soweit zu Verarbeiten, wie nötig ist, um die 
Bereitstellung der Produkte, wie in jedem Kundenvertrag beschrieben, zu sichern. Alle weiteren Instruktionen 
vom Kunden müssen Genetec schriftlich bereitgestellt werden. Anweisungen, die zur Befolgung gesetzlicher 
Ansprüche unter den EU Datenschutzgesetzen ausgegeben werden wie zum Beispiel eine Berichtigung, eine 
Löschung, eine Beschränkung oder Beweglichkeit Personenbezogener Daten, fallen in das Rahmenwerk des 
Kundenvertrags. Falls die Anweisungen eines Kunden zu einer Änderung oder einer Erhöhung der Produkte 
führen oder über den Rahmen eines Kundenvertrags hinausgehen, hat Genetec das Recht, die Ausführung 
einer solchen Anweisung zu verweigern oder entsprechende Gebühren für derartige Aufgaben zu berechnen. 

4.3. Genetec soll sicherstellen, dass jede Person, die von ihr zur Verarbeitung jeglicher Eingereichter Daten 
autorisiert wird, die Eingereichten Daten als vertrauliche Informationen behandelt und sichert und einer 
Vertraulichkeitspflicht unterliegen soll (ob vertraglich oder gesetzlich festgelegt) in Übereinstimmung mit dieser 
DVV. 

4.4. Genetec soll keine Eingereichten Daten Betroffener Personen Verarbeiten, die von außerhalb des Territoriums 
der Mitgliedsstaaten kommen - außer wenn sie entsprechende Maßnahmen unternommen hat, die nötig sind, 
um sicherzustellen, dass der Transfer die EU Datenschutzgesetze einhält. Derartige Maßnahmen können 
beinhalten (ohne Einschränkung): den Transfer Eingereichter Daten an einen Empfänger in einem Land, das 
die Europäische Kommission als adäquaten Schutz für die Verarbeitung Personenbezogener Daten bietend 
festgelegt hat, an einen Empfänger, der bindende Geschäftsregeln-Autorisierung in Übereinstimmung mit den 
EU Datenschutzgesetzen erreicht hat, an einen Empfänger, der unter dem EU-US Privatsphären-Schutz-
Rahmen zertifiziert ist (oder dessen Äquivalent) oder an einen Empfänger, der die „Standardisierten 
Vertragsklauseln für den Transfer Personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter etabliert in Drittstaaten“ 
ausgeführt hat (wie in dem Beschluss der Europäischen Kommission 2010/87/EU oder dessen Nachfolger 
festgesetzt).  

5. Schutz Eingereichter Daten 

5.1. Genetec soll angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Eingereichte Daten vor 
unrechtmäßiger Zerstörung zu schützen sowie unautorisierte Offenlegung oder Zugriff auf Eingereichte Daten, 
die auf Industriepraktiken basieren und den Anforderungen der EU Datenschutzgesetze unterliegen (jedes ist 
ein "Sicherheitsvorfall"). Diese technischen und organisatorischen Maßnahmen können von Zeit zu Zeit 
aktualisiert werden und Genetec wird den Kunden informieren, wenn eine Aktualisierung dieser Maßnahmen 
wesentliche Auswirkungen auf die Sicherheit der entsprechend Eingereichten Daten hat. 

5.2. Genetec soll dem Kunden eine angemessene Kooperation bieten (zu Kosten des Kunden) in Verbindung  mit 
jeglichen Datenschutz-Wirkungsbeurteilungen oder Konsultationen mit regulatorischen Behörden, die unter den 
EU Datenschutzgesetzen erforderlich sind. 

5.3. Wenn Genetec ein bestätigter Sicherheitsvorfall bekannt wird, soll Genetec den Kunden ohne größere 
Verzögerung informieren und dem Kunden angemessene Informationen und Kooperation bieten. Genetec soll 
weiterhin jegliche angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen und Handlungen ausführen, die die 
Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls beheben oder abmildern und den Kunden über alle materiellen 
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Sicherheitsvorfall informiert halten. 

6. Einsetzung von Sub-Auftragsverarbeitern 

6.1. Hiermit stimmt der Kunde zu, dass, per dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Dokuments, Genetec 
Dritte als Sub-Auftragsverarbeiter, welche unter www.genetec.com/legal/gdpr-subprocessors aufgelistet sind, 
instruiert, Eingereichte Daten zu Verarbeiten für den Zweck und in dem Rahmen, die im relevanten 
Kundenvertrag und in dieser DVV beschrieben sind, soweit gegeben ist: (i) dass Genetec jedem Sub-
Auftragsverarbeiter, der von ihnen eingesetzt wird, Datenschutzregeln auferlegt, die von ihm/ihr verlangen, 
Eingereichte Daten in dem Maß zu schützen, der von den EU Datenschutzgesetzen verlangt wird und mit dieser 
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DVV übereinstimmt; und (ii) dass Genetec für jeglichen Bruch dieser Klausel, der durch eine Handlung, einen 
Fehler oder eine Auslassung seiner Sub-Auftragsverarbeiter verursacht wurde, haftbar bleibt.  

6.2. Von Zeit zu Zeit kann Genetec jegliche(n) Sub-Auftragsverarbeiter austauschen oder (eine/n) zusätzliche(n) 
Sub-Auftragsverarbeiter einsetzen, indem sie die oben-genannte Liste von Sub-Auftragsverarbeitern 
aktualisieren. Genetec wird, im Rahmen des Kundenvertrags oder dieser DVV, den Kunden mindestens zehn 
(10) Tage vor der Bevollmächtigung eines/r neuen Sub-Auftragsverarbeiters/in zur Verarbeitung Eingereichter 
Daten informieren.  

6.3. Der Kunde kann gegen Genetecs Einsetzung oder Austausch eines/r Sub-Auftragsverarbeiters/in Einspruch 
erheben, wenn ein solcher Einspruch auf einer vernünftigen Begründung bezüglich des Datenschutzes basiert. 
In einem solchen Fall, werden der Kunde und Genetec in gutem Glauben verhandeln, um das Problem zu 
beheben. Wenn es unlösbar ist, wird Genetec den/die Sub-Auftragsverarbeiter/in entweder nicht einsetzen oder 
austauschen oder, falls dies nicht möglich ist, kan der Kunde seinen Zugriff auf oder seine Nutzung der Produkte 
und/oder den relevanten Kundenvertrag mit Genetec aussetzen oder kündigen; vorausgesetzt, dass der Kunde 
weiterhin für jegliche Gebühren und Kosten, die mit seinem Zugriff oder seiner Nutzung der Produkte vor einer 
solchen Aussetzung oder Kündigung in Verbindung stehen, verantwortlich bleibt.  

7. Rechte Betroffener Personen und Kooperation 

7.1. Genetec soll dem Kunden angemessene und zeitnahe Hilfe bieten (zu Kosten des Kunden), um es dem Kunden 
zu ermöglichen, seine Kunden und Nutzer zu unterstützen bei der Beantwortung von: (i) jeglicher Bitte einer 
Betroffenen Person, um jegliche ihrer Rechte unter den EU Datenschutzgesetzen auszuüben (einschließlich 
ihrer Rechte auf Zugriff, Korrektur, Einspruch, Löschung und Datenbeweglichkeit, je nach Fall); und (ii) jeglicher 
anderweitiger Korrespondenz, Anfrage oder Beschwerde, die man von der Betroffenen Person oder einem 
Regulator im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Eingereichten Daten unter den EU Datenschutzgesetzen 
erhält. In dem Fall, das eine jegliche solche Bitte, Korrenspondenz, Anfrage oder Beschwerde direkt an Genetec 
gesendet wird, soll Genetec sofort den Kunden informieren und ausführliche Informationen dazu liefern. 

7.2. Auf eine schriftliche Bitte, und den Vertraulichkeits- und Sicherheits-Bestimmungen des relevanten 
Kundenvertrags oder anderer schriftlicher Nicht-Offenlegungs- und Vertraulichkeits-Vereinbarungen zwischen 
den Parteien unterliegend, soll Genetec dem Kunden alle Informationen zur Verfügung stellen, die nötig sind, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen, die sich unter den EU Datenschutzgesetzen auf den Auftragsverarbeiter 
beziehen, zu demonstrieren, und  soll Prüfungen erlauben und zu ihnen beitragen, einschließlich Inspektionen, 
die vom Kunden oder einem anderen, vom Kunden eingesetzten Prüfer durchgeführt werden. Außer wenn es 
durch die EU Datenschutzgesetze verboten ist, soll der Kunde mindestens vierzehn (14) Tage vor jeglicher 
solcher Prüfung eine schriftliche Benachrichtigung an Genetec senden. 

7.3. Genetec soll bei Auslauf oder Kündigung des Kundenvertrags auf Wunsch des Kunden alle Eingereichten Daten 
unter dessen Kontrolle zerstören oder zurückgeben. Diese Forderung soll nicht in dem Ausmaß zur Anwendung 
kommen, dass es für Genetec unter dem entsprechenden Gesetz erforderlich ist, manche oder alle der 
Eingereichten Daten zu behalten oder Eingereichte Daten, die sie archiviert hat, auf Backup-Systemen zu 
behalten, die Genetec sicher isolieren und vor jeder weiteren Verarbeitung schützen soll, abgesehen von dem 
Rahmen, wie er von einem solchen Gesetz definiert ist. 

8. Allgemein 

8.1. Die Beziehung zwischen dem Kunden und Genetec ist die eines unabhängigen Auftragnehmers, der auf eigene 
Rechnung handelt und nicht bevollmächtigt ist, jedwede Verpflichtungen einzugehen oder zu repräsentieren, 
ausdrücklich oder impliziert, für die jeweilige andere Partei außer diese Vollmacht wurde schriftlich erteilt. 

8.2. Alle Ankündigungen, Bitten, Zusagen, Ansprüche, Anforderungen, Verzichte und andere Mitteilungen, die 
hierunter fallen (jede eine “Ankündigung”) sollen in schriftlicher Form erfolgen und an die Parteien an die in 
dieser DVV genannten Adressen adressiert sein (oder an eine andere Adresse, die von der erhaltenden Partei 
von Zeit zu Zeit in Abstimmung mit diesem Abschnitt bestimmt wird). Alle Ankündigungen sollen per persönlicher 
Auslieferung geliefert werden, per Übernacht-Kurier (mit allen Gebühren im Voraus bezahlt), per Fax oder per 
Email als PDF-Dokument (mit Übermittlungs-Bestätigung) oder per zertifizierter oder registrierter Post (in jedem 
Fall wird ein Rücksende-Beleg mit im Voraus bezahltem Porto erbeten).  

8.3. Diese DVV wird beherrscht und interpretiert in Abstimmung mit den Gesetzen, die im relevanten Kundenvertrag 
gestgesetzt sind – ohne Rücksicht auf Prinzipien des Gesetzeskonflikts, und jegliche Rechtshandlungen 
zwischen den Parteien sollen vor die Gerichte gebracht werden, wie im relevanten Kundenvertrag festgesetzt. 
Wenn die Parteien bis zum Datum eines jeglichen Disputs nicht in einen Kundenvertrag eingetreten sind, dann 
werden, ohne Rücksicht auf Prinzipien des Gesetzeskonflikt, die Gesetze von England und Wales angewandt, 
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um diese DVV zu interpretieren und durchzusetzen, und jegliche Rechtshandlung zwischen den Parteien soll 
vor einem Gericht mit Sitz in London, UK, verhandelt werden. 

8.4. Diese DVV, sowies jeder relevante Kundenvertrag, konstituieren die gesamte Vereinbarung zwischen den 
Parteien hierzu betreffs des Gegenstandes hiervon. Jede und alle schriftlichen oder mündlichen 
Vereinbarungen, dis bisher zwischen den Parteien betreffs des Gegenstandes dieser DVV bestanden, werden 
ausdrücklich aufgehoben. Keine Änderung in dieser DVV soll für jegliche Partei bindend sein, außer sie wurde 
schriftlich vereinbart und von einem/r bevollmächtigten Vertreter/in jeder Partei hierzu unterzeichnet. Keine 
Partei darf diese DVV ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der anderen Partei übertragen oder 
anderweitig einsetzen. Diese DVV kann in einem oder mehreren Ausfertigungen amgewandt werden, von denen 
jede als ein Original angesehen werden soll, aber alle zusammen sollen ein und dasselbe Instrument 
konstituieren.  

IN BEZEUGUNG WOVON, die Parteien haben diese Vereinbarung ausgeführt. Durch Unterzeichnung dieser DVV 
bestätigt jede Partei der anderen, dass sie die volle Macht und Autorität hat, an die Bedingungen dieses Dokuments 
gebunden zu sein und dessen Verpflichtungen in Übereinstimmungen mit den Bedingungen auszuüben. 

GENETEC KUNDE 

Vollständiger Rechtsname: Vollständiger Rechtsname: 

Genetec Inc. Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Unterschrift des/r bevollmächtigten Vertreters/in Unterschrift des/r bevollmächtigten Vertreters/in 

 

 

Name des/r bevollmächtigten Vertreters/in: Name des/r bevollmächtigten Vertreters/in: 

Alain Côté Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Titel des/r bevollmächtigten Vertreters/in: Titel des/r bevollmächtigten Vertreters/in: 

Vize-Präsident des Vorstandes Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Unterzeichnungsdatum: Unterzeichnungsdatum: 

21.11.2018 Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Rechtsraum der Zulassung / Gesellschaft: Rechtsraum der Zulassung / Gesellschaft: 

Kanada Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Adresse: Adresse: 

2280 Alfred-Nobel Blvd., Suite 400 

Montreal, QC, H4S 2A4, Canada 

Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Telefon: Telefon: 

+1 514 332 4000 Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 

Email: Email: 

gdpr@genetec.com  Klicken oder tippen Sie hier zur Texteingabe. 
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